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Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens

Informationen zur Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (KMBek) vom 16. November 1999, Möglichkeiten zu deren Umsetzung sowie Hinweise zur außerschulischen Förderung
Sehr geehrte Eltern,

in der genannten Bekanntmachung wird umfassend für alle Schularten die Förderung von Schülern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bis zur 10. Klasse (bzw. bis zum Abitur) geregelt. Die folgenden Aus​führungen sollen Ihnen einen Überblick über die Bestimmungen geben.

1. Regelungen der ministeriellen Bekanntmachung vom 16. November 1999

1.1
Formen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten


In der Bekanntmachung wird unterschieden zwischen einer

· Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) als einer „vorübergehenden Beeinträchtigung des Lese-Schreib-Lernprozesses“ sowie einer

· Lese-Rechtschreibstörung (Legasthenie) als einer anhaltenden, gravierenden „Störung bei der Aufnahme, Verarbeitung und Wiedergabe von Sprache“, die „entwicklungsbiologisch und zentral​nervös begründet“ sei und als Krankheit verstanden wird.


Beide Erscheinungen können auch in isolierter Form auftreten, d. h. es ist zusätzlich noch die Unterscheidung zu treffen, ob das Kind an einer reinen Rechtschreib- bzw. Leseschwäche leidet oder an einer fachärztlich festgestellten isolierten Rechtschreib- bzw. Lesestörung.

1.2 Feststellung einer Lese- und Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie

· Die Feststellung einer Lese- und Rechtschreibschwäche wird durch den zuständigen Schul​psychologen getroffen. Sie ist im Abstand von höchstens zwei Schuljahren durch den zu​ständigen Schulpsychologen erneut zu überprüfen.

· Das Vorliegen einer Legasthenie kann in der Regel nur durch eine Bescheinigung eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Zusammenwirken mit dem zuständigen Schulpsy​chologen be​stätigt werden. Eine bereits vorliegende Bescheinigung ist beim Übertritt von der Grund​schule an eine weiterführende Schule erneut durch die genannten Fachkräfte zu bestätigen. Die Kosten der ärzt​lichen Untersuchung trägt derzeit in der Regel die Krankenkasse, während die ärztliche Bescheinigung von den Eltern bezahlt werden muss. 

1.3 Förderung an der Realschule

Die praktische Umsetzung von Fördermaßnahmen für Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ist derzeit aufgrund der fehlenden organisatorischen und personellen Voraussetzungen leider nur an wenigen Realschulen möglich. Daher sollten Sie die mit der zuständigen Schulpsychologin erarbeiteten Förderempfehlungen für Ihr Kind mit den Fachlehrkräften für Deutsch bzw. Englisch/Französisch absprechen und immer wieder dem Leistungsstand des Kindes anpassen.

1.4 Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung

Eltern von Kindern mit einer anerkannten Lese- und Rechtschreibschwäche bzw. einer ärztlich festgestellten Legasthenie können bei der Schule einen Antrag auf Berücksichtigung dieser Schwierigkeiten bei der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung (Nachteilsausgleich) stel​len. 



Die KMBek vom 16. November 1999 unterscheidet zwischen „Kann“-Bestimmungen bei einer Lese- und Rechtschreibschwäche und „Muss“-Bestimmungen bei einer Legasthenie, der Übergang ist jedoch fließend, 

· weil die individuelle Ausprägung der Schwierigkeiten sehr unterschiedlich sein kann,

· weil neben der kombinierten Form der Lese- und Rechtschreibschwäche bzw. –störung auch die isolierte Form besteht,

· weil die Symptome in der ersten Fremdsprache sehr unterschiedlich auftreten können.


Wichtig ist die individuell für Ihr Kind ausgearbeitete Form des Nachteilsausgleichs, die im Zusammenwirken von Schule, Eltern, Kind, Schulpsychologe und ggf. Kinder- und Jugendpsychiater festgelegt wird. 


So bestehen folgende Möglichkeiten:


In allen Fächern kann ein Zeitzuschlag gewährt werden, sofern dies notwendig und sinnvoll ist.


Im Fach Deutsch:
· Rechtschreibleistungen können zurückhaltend bis gar nicht bewertet werden,

· ebenso die Leistungen im Lesen.


Im Fach Englisch:
· Es kann auf einen Nachteilsausgleich verzichtet werden.

· Die Lese- und Rechtschreibleistungen können zurückhaltend bis gar nicht bewertet werden.

· Mündliche Leistungen können in den Vordergrund gestellt werden bzw. im Verhältnis zu schriftlichen Leistungen 1 : 1 bewertet werden.


In den übrigen Fächern:
· Die Rechtschreibung wird nicht bewertet.

Die Empfehlungen, die in der schulpsychologischen Bescheinigung gegeben werden, müssen von der Schule berücksichtigt werden, wenn nicht gravierende Gründe dagegen sprechen.

Bei allen Formen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten gilt:

· Die Dauer eines etwaigen Zeitzuschlags – je nach Art und Ausmaß der Störung – wird vom Schul​leiter auf Empfehlung der fachlich zuständigen Lehrkräfte festgelegt, auf der Grundlage der schulpsychologischen Empfehlung.

· Bei Gewährung und Inanspruchnahme eines Nachteilsausgleichs wird auf jeden Fall eine Bemer​kung in das Zeugnis aufgenommen, z. B.:

· Bei Lese- und Rechtschreibschwäche: „Aufgrund einer vorübergehenden Lese- und Rechtschreibschwäche wurden die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben zurückhaltend bewertet.“

· Bei Legasthenie: „Aufgrund einer fachärztlich festgestellten Legasthenie wurden Rechtschreibleistungen nicht bewertet.“

1.5 Erneute Überprüfung und Anpassung des Nachteilsausgleichs

Schulwechsel:

Beim Übertritt von der Grundschule an die Realschule ist bei Vorliegen einer Legasthenie immer eine erneute Überprüfung durch die Schulpsychologin erforderlich. Wurde eine Lese- und Rechtschreibschwäche vor weniger als zwei Schuljahren bescheinigt, so empfiehlt sich ebenfalls eine erneute Überprüfung, um für die Anforderungen der Realschule einen sinnvollen Nachteilsausgleich festzulegen; Bescheinigungen einer Lese- und Rechtschreibschwäche, die vor mehr als zwei Jahren ausgestellt wurden, müssen auf jeden Fall nochmals überprüft werden. 

Beim Wechsel von einer anderen weiterführenden Schulart an die Realschule werden die Empfehlungen des Schulpsychologen der abgebenden Schulart herangezogen.

Dauer des Nachteilsausgleichs:

· Liegt eine Lese- und Rechtschreibschwäche vor, so wird der Nachteilsausgleich höchstens bis zum Ende des nächsten Schuljahres gewährt. Bei weiterer Inanspruchnahme des Nachteilsausgleichs und zu dessen Anpassung an den aktuellen Leistungsstand ist eine erneute schulpsychologische Überprüfung erforderlich.

· Ein für die Realschule beantragter Nachteilsausgleich aufgrund einer ärztlich festgestellten Legasthenie gilt grundsätzlich bis Ende der 10. Klasse. Am Ende der 8. Klasse ist es jedoch möglich, in Absprache mit der Schule für die 9. und 10. Klasse auf den Nachteilsausgleich zu verzichten. Die Verzichtserklärung muss der Schulleitung schriftlich vorgelegt werden. Ein einmal erklärter Verzicht kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Eine Zeugnisbemerkung mit Hinweis auf die Legasthenie entfällt damit.

2.
Empfehlungen zur außerschulischen Therapie


Eine außerschulische therapeutische Förderung ist für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten in der Regel sehr wichtig, weil gerade im Realschulalter oft Folgeerscheinungen auftreten (z. B. Prü​fungs​angst, Vermeiden von allen sprachlichen Anforderungen usw.). Die Kosten für diese Therapie wer​den jedoch nur dann vom zuständigen Jugendamt übernommen, wenn durch die Lese-Rechtschreibprobleme eine „seelische Behinderung“ vorhanden ist bzw. droht und ein „soziales Integrationsrisiko“ vorliegt. Es empfiehlt sich eine Nachfrage beim zuständigen Sachbearbeiter des Jugendamtes, welche zusätzlichen Gutachten zum Nachweis der „seelischen Behinderung“ erforderlich sind.
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